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Verordnung
des Bundesministeriums
der Finanzen

Verordnung zur Anderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung

A. Problem und Ziel

Gemal §75 des Mindeststeuergesetzes (MinStG) sind Unternehmensgruppen dazu
verpflichtet, einen Mindeststeuer-Bericht einzureichen. Zum Umfang und zur naheren
Ausgestaltung des Mindeststeuer-Berichts sowie zum Informationsaustausch wurden
auf internationaler Ebene weitere Vorgaben gemacht die durch die Verordnung zur Durch-
fuhrung des Mindeststeuergesetzes betreffend den Umfang, die Ausgestaltung und den
Informationsaustausch von Mindeststeuerberichten (Mindeststeuer-Bericht-Verordnung —
MinStBV vom 19. Dezember 2025, BGBI. 2025 | Nr. 373) in nationales Recht transportiert
wurden. Nun wurde redaktioneller Anderungsbedarf festgestellt.

Des Weiteren ist zu bestimmen, welche Steuerhoheitsgebiete qualifizierte Erganzungs-
steuerregelungen im Sinne des MinStG umgesetzt haben.

B. Losung

Das Bundesministerium der Finanzen wird durch § 99 Absatz 3 MinStG dazu ermachtigt,
mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur naheren Ausgestaltung und zum In-
formationsaustausch betreffend des Mindeststeuer-Berichts (§ 76 MinStG) zu erlassen.
Auf dieser Grundlage sind auch redaktionelle Anderungen vorzunehmen.

Auf Grundlage des § 99 Absatz 5 MinStG bestimmt das Bundesministerium der Finanzen
mit Zustimmung des Bundesrates durch diese Verordnung die Steuerhoheitsgebiete, die
qualifizierte Erganzungssteuerregelungen im Sinne des MinStG verabschiedet haben.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Biirger
Keine.
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E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Aus der Verordnung zur Durchfihrung des Mindeststeuergesetzes ergibt sich kein Erfll-
lungsaufwand fiir die Wirtschaft. Der Erfullungsaufwand ist bereits im Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewahrleistung einer globalen Min-
destbesteuerung und weiterer Begleitmalinahmen (BGBI. 2023 | Nr. 397) enthalten.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Aus der Verordnung zur Durchfihrung des Mindeststeuergesetzes ergibt sich kein Erfll-
lungsaufwand fur die Verwaltung. Der Erflllungsaufwand ist bereits im Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewahrleistung einer globalen Min-
destbesteuerung und weiterer Begleitmallinahmen (BGBI. 2023 | Nr. 397) enthalten.

F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschliel3lich mittelstdndischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Verordnung

des Bundesministeriums
der Finanzen

Verordnung zur Anderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung

Bundeskanzleramt Berlin, 13. Mai 2026
Staatsminister beim Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Biirgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Bundesratsprésident,

hiermit iibersende ich die vom Bundesministerium der Finanzen zu erlassende
Verordnung zur Anderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung

mit Begriindung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des

Grundgesetzes herbeizufiihren.

Mit vorziiglicher Hochachtung
Dr. Michael Meister
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Verordnung zur Anderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung

Vom ...
Das Bundesministerium der Finanzen verordnet aufgrund des § 99 Absatz 3 und 5 des
Mindeststeuergesetzes vom 21. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 397), das zuletzt durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 353) geandert worden
ist:

Artikel 1

Anderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung

Die Mindeststeuer-Bericht-Verordnung vom 19. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 373)
wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,verordnung zur Durchflihrung des Mindeststeuergesetzes— (Mindeststeuerdurchfih-
rungsverordnung — MinStDV)*.

2. Vor § 1 wird die folgende Uberschrift eingefiigt:

LAbschnitt 1

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen®.

3. § 1 wird durch den folgenden § 1 ersetzt:

u§ 1
Anwendungsbereich

(1) Abschnitt 2 dieser Verordnung regelt den automatischen Austausch von Infor-
mationen zu den Berichtspflichten nach dem Mindeststeuergesetz mit den Vertrags-
staaten gemall § 75 Absatz 4 des Mindeststeuergesetzes aufgrund der Richtlinie
2011/16/EU und die Besonderheiten beim Erstellen des Mindeststeuer-Berichts fur be-
richtspflichtige Geschéaftseinheiten.

(2) Abschnitt 3 dieser Verordnung benennt die Steuerhoheitsgebiete nach § 99
Absatz 5 des Mindeststeuergesetzes.*

4. Nach § 2 wird die folgende Uberschrift eingeflgt:
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LAbschnitt 2

Umfang, Ausgestaltung und Informationsaustausch von Mindeststeuer-Berichten®.

5. In § 6 Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe ,das” durch die Angabe ,die“ und wird die
Angabe ,ist;“ durch die Angabe ,ist,” ersetzt.

6. § 8 wird durch den folgenden Abschnitt 3 ersetzt

+Abschnitt 3

Steuerhoheitsgebiete nach § 99 Absatz 5 des Mindeststeuergesetzes

§8
Benennung der Steuerhoheitsgebiete
Die Anlage zu dieser Verordnung benennt die Steuerhoheitsgebiete nach § 99 Ab-

satz 5 des Mindeststeuergesetzes. Erfasst werden Geschéftsjahre betroffener Unter-

nehmensgruppen, die an dem in der Anlage in den Spalten B bis E ausgewiesenen
Datum oder danach begonnen haben.”

7. Nach § 8 wird der folgende Abschnitt 4 eingefiigt:

+Abschnitt 4

Anwendungsvorschriften

§9
Anwendungsvorschriften

Diese Fassung der Verordnung gilt erstmals fir Geschéaftsjahre, die nach dem
30. Dezember 2023 beginnen.”

8. Nach § 9 wird die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Anlage eingefligt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Durch das Mindeststeuergesetz sind Unternehmensgruppen dazu verpflichtet, einen Min-
deststeuer-Bericht (GloBE Information Return) einzureichen. Zum Umfang, zur naheren
Ausgestaltung und zum Informationsaustausch wurden auf internationaler Ebene weitere
Vorgaben gemacht, die durch die Verordnung zur Durchflihrung des Mindeststeuergeset-
zes betreffend den Umfang, die Ausgestaltung und den Informationsaustausch von Min-
deststeuerberichten (Mindeststeuer-Bericht-Verordnung — MinStBV vom 19. Dezember
2025, BGBI. 2025 | Nr. 373) in nationales Recht transportiert wurden. Nun wurde redaktio-
neller Anderungsbedarf festgestellt.

Des Weiteren ist zu bestimmen, welche Steuerhoheitsgebiete qualifizierte Erganzungssteu-
erregelungen im Sinne des MinStG umgesetzt haben. Dies dient der Bestimmung, ob und,
wenn ja, welche Erganzungssteuer im Sinne des MinStG zu erheben ist.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Entwurf sieht zum einen redaktionelle Anderungen vor, insbesondere um die Verord-
nungsstruktur an ihren erweiterten Inhalt anzupassen. Zum anderen verweist sie auf die
Anlage |, die die Steuerhoheitsgebiete auflistet, die qualifizierte Erganzungssteuerregelun-
gen im Sinne des MinStG umgesetzt haben.

. Exekutiver FuBabdruck

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Verordnungsentwurfs beigetragen (§ 43 Absatz 1 Nummer 13
GGO).

V. Alternativen

Keine.

V. Regelungskompetenz

Die Verordnungskompetenz des Bundesministeriums der Finanzen folgt aus § 99 Absatz 3
und § 99 Absatz 5 MinStG.

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und voélkerrechtlichen

Vertragen

Der Verordnungsentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.
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VII. Regelungsfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Dieser Entwurf sorgt zum einen flr eine klare Systematik der Verordnung. Zum anderen
erleichtert er es dem Rechtsanwender herauszufinden, welche Steuerhoheitsgebiete qua-
lifizierte Erganzungssteuerreglungen umgesetzt haben.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Verordnung steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem sie
das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Damit wird der Indikatorenbereich 8.2
(Staatsverschuldung — Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen)
unterstitzt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezlglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben.
3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens.

4. Erfullungsaufwand

Aus der Ersten Verordnung zur Anderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnungergibt sich
kein Erfullungsaufwand fur Blrgerinnen und Blrger, die Wirtschaft und die Verwaltung. Die
Auswirkungen sind bereits im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des
Rates zur Gewahrleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmal3-
nahmen (BGBI. 2023 | Nr. 397) enthalten.

5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlieRlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Regelungsfolgen

Unter Bertcksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannern
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemaR § 2 der
Gemeinsamen Geschéaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt.

Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den jahrlichen Erflllungsaufwand ist eine
Evaluierung der Regelungen nicht erforderlich.

B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Anderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung)
Zu Nummer 1 (Uberschrift)

Aufgrund der Aufnahme des § 99 Absatz 5 MinStG in die Ermachtigungsgrundlage wird die
Uberschrift entsprechend verallgemeinert. Die bisherige Bezeichnung, Kurzbezeichnung
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und Abkurzung wird durch eine neue Bezeichnung, Kurzbezeichnung und Abklrzung er-
setzt.

Zu Nummer 2 (Uberschrift Abschnitt 1 — neu -)

Aufgrund der Aufnahme des § 99 Absatz 5 MinStG wird die Verordnung zur besseren Uber-
sicht in Abschnitte strukturiert.

Zu Nummer 3 (§ 1)
Als Teil des Anwendungsbereichs regelt Absatz 1 den automatischen Informationsaus-
tausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropaischen Union. AuRerdem werden Besonderheiten beim Erstellen des Mindeststeuer-
Berichts festgelegt.

Absatz 2 verweist unter Bezugnahme auf § 99 Absatz 5 MinStG auf die Anlage | zur Ver-
ordnung, die die betreffenden Steuerhoheitsgebiete auflistet.

Zu Nummer 4 (Uberschrift Abschnitt 2 — neu -)

Aufgrund der Aufnahme des § 99 Absatz 5 MinStG wird die Verordnung zur besseren Uber-
sicht in Abschnitte strukturiert.

Zu Nummer 5 (§ 6 Absatz 4 Nummer 1)

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen.
Zu Nummer 6 (Abschnitt 3 — neu -)
Uberschrift Abschnitt 3 — neu —

Aufgrund der Aufnahme des § 99 Absatz 5 MinStG wird die Verordnung zur besseren Uber-
sicht in Abschnitte strukturiert.

Zu § 8 (Benennung der Steuerhoheitsgebiete)

Der bisherige § 8 MinStBV zum Inkrafttreten wird durch den § 8 MinStDV ersetzt. Dieser
regelt nun die Steuerhoheitsgebiete im Sinne des § 99 Absatz 5 MinStG. Zur besseren
Ubersicht sind diese in einer separaten Anlage aufgefihrt.

Zu Nummer 7 (Abschnitt 4 — neu -)

Uberschrift Abschnitt 4 — neu —

Aufgrund der Aufnahme des § 99 Absatz 5 MinStG wird die Verordnung zur besseren Uber-
sicht in Abschnitte strukturiert und ein neuer Abschnitt 4 wird eingeflugt.

§9-neu-

§ 9 MinStDV fihrt eine Anwendungsvorschrift ein. Die Verordnung soll fir Geschaftsjahre
gelten, die nach dem 30. Dezember 2023 beginnen.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.



	291-26-vor.pdf�
	Verordnung zur Änderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	Verordnung zur Änderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung

	291-26-text.pdf�
	Einfügen aus "leerseite.pdf"
	0048-25-vor.pdf�
	48-25-Fassung.pdf�


